
 

Steuerberater Ulrich Gojowsky – 91054 Erlangen, Schiffstraße 8 
Bei Fragen oder Terminwünschen erreichen Sie mich unter: 

Telefon: +49 91 31 28 06 1 

 

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. 

 

 STEUERRECHT 
 

Unternehmer 

SEPA kommt 

Die Abschaltung der nationalen Zahlungsverfahren zum 
1. 2. 2014 und damit der endgültige Umstieg auf die SEPA-
Verfahren rücken näher. Die Änderungen betreffen nicht 
nur den Wechsel von Kontonummer und Bankleitzahl auf 
IBAN und BIC, sondern erfordern in vielen Organisationen 
einen hohen Umstellungsaufwand. 

Auf das neue SEPA-Lastschriftverfahren müssen sich Un-
ternehmen jetzt vorbereiten. Es gibt grds. keine Über-
gangsfrist. Ausnahme: der Einzelhandel kann das Elektro-
nische Lastschriftverfahren bis zum 1. 2. 2016 weiter nut-
zen. 

Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der 
SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigen 
Unternehmen eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die sie 
im Internet bei der Deutschen Bundesbank beantragen 
können (unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die 
Bundesbank empfiehlt, diesen Prozess möglichst bis Ende 
Oktober 2013 abzuschließen. Die Gläubiger-
Identifikationsnummer ist eine kontounabhängige und ein-
deutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Last-
schrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. 

Für Unternehmen gibt es zwei Lastschriftverfahren: 

� Die SEPA-Basislastschrift  steht allen offen. Eine 
SEPA-Basislastschrift kann – wie eine Einzugser-

mächtigung – innerhalb von acht Wochen nach Be-
lastung zurückgegeben werden. 

� Die SEPA-Firmenlastschrift  ist ausschließlich im 
Verkehr mit Unternehmen möglich. Sie ähnelt den 
heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Es besteht 
keine Möglichkeit zur Rückgabe. 

Die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-
Lastschriften sind die SEPA-Mandate. Diese umfassen 
sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zah-
lung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als 
auch den Auftrag an die eigene Bank zwecks Einlösung 
und Kontobelastung der Zahlung. Die verbindlichen Man-
datstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat 
und SEPA-Firmenlastschriftmandat) erhalten Sie u. a. bei 
Ihrem kontoführenden Institut. 

Hinweis : Sofern Sie sich bisher noch nicht mit dem Thema 
auseinandergesetzt haben sollten, wird es höchste Zeit: die 
Auswirkungen von SEPA sind – in technischer und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht – komplex und sollten nicht 
unterschätzt werden. Weitere Infos erhalten Sie auch unter 
www.sepadeutschland.de. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale für 
Familienheimfahrten 

Ein Arbeitnehmer kann unter Umständen im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auch dann die Entfernungs-
pauschale für Familienheimfahrten geltend machen, wenn 
er gar keine Aufwendungen hierfür hatte. Von den sich 
danach ergebenden Werbungskosten sind aber steuerfrei 
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geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers abzu-
ziehen. 

Hintergrund : Bei einer doppelten Haushaltsführung können 
u. a. wöchentliche Familienheimfahrten mit der Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,30 € pro Entfernungskilometer 
angesetzt werden. 

Streitfall : Ein Arbeitnehmer der Deutschen Bahn machte 
insgesamt 48 Familienheimfahrten im Rahmen einer dop-
pelten Haushaltsführung geltend. Für elf Fahrten nutzte er 
seinen Pkw, den Rest absolvierte er mit Freikarten seiner 
Arbeitgeberin. Das Finanzamt erkannte nur die Familien-
heimfahrten mit dem Pkw an – schließlich hätten die Frei-
fahrten den Kläger nichts gekostet. Hiergegen klagte der 
Mitarbeiter. 

Entscheidung : Der Bundesfinanzhof (BFH) gab ihm im 
Grundsatz Recht, verwies die Sache aber an die erste 
Instanz zurück, wo nun noch die Höhe der Werbungskos-
ten ermittelt werden muss: 

� Die Entfernungspauschale wird für Familienheimfahr-
ten unabhängig von der Art des Transportmittels ge-
währt, also auch bei Nutzung des Fahrrads oder öf-
fentlicher Verkehrsmittel. 

� Sie setzt nicht voraus, dass dem Arbeitnehmer tat-
sächlich Aufwendungen für die Familienheimfahrten 
entstanden sind. Denn sie wird „zur Abgeltung der 
Aufwendungen“ gewährt – der Gesetzgeber unter-
stellt also Aufwendungen. Der Grund hierfür ist um-
welt- und verkehrspolitischer Natur: so sollten zum ei-
nen alle Transportmittel gleich behandelt werden; 
zum anderen sollte das Finanzamt keine Nachfor-
schungen anstellen müssen, ob der Arbeitnehmer die 
Familienheimfahrt allein oder z. B. in einer Fahrge-
meinschaft zurückgelegt hat.  

Im Ergebnis kann der Arbeitnehmer also für alle 48 Fahrten 
die Entfernungspauschale ansetzen. Von dem sich danach 
ergebenden Betrag sind aber möglicherweise steuerfrei 
geleistete Reisekostenvergütungen des Arbeitgebers oder 
aber steuerfreie Sachbezüge (etwa Freifahrten, wenn die 
Beförderungsleistung zur Lieferungs- und Leistungspalette 
des Arbeitgebers zählt) abzuziehen. 

Hinweis : Anders stellt sich die Lage dar, wenn Sie von 
ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur privaten Nutzung 
überlassen bekommen. Hier können Sie die Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten nicht als Werbungskosten 
abziehen: denn nach Ansicht des BFH ist ein Werbungs-
kostenabzug nicht geboten, wenn der Arbeitgeber durch 
die Überlassung des Dienstwagens im Ergebnis die Auf-
wendungen trägt. 

Neues zur Anwendung der 1%-Regelung 

Der Lohnsteuersenat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit 
mehreren Urteilen seine bisherige Rechtsprechung zur 
Anwendung der 1%-Regelung korrigiert. Zunächst die 
schlechte Nachricht. Dem Gericht zufolge führt die Über-

lassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung grund-
sätzlich zu Arbeitslohn. Auf die Frage, ob der Wagen tat-
sächlich privat genutzt wurde, kommt es nicht an. Und nun 
die gute: Die 1%-Regelung darf erst dann angewendet 
werden, wenn feststeht, dass dem Arbeitnehmer der 
Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf 
Grund einer stillschweigend getroffenen Nutzungsvereinba-
rung tatsächlich zur privaten Nutzung überlassen wurde – 
die Überlassung zur privaten Nutzung darf nicht einfach 
unterstellt, sondern muss, z. B. im Fall eines vom Arbeitge-
ber ausgesprochenen Nutzungsverbots, konkret nachge-
wiesen werden. 

Hintergrund : Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitneh-
mer unentgeltlich einen Dienstwagen auch zur privaten 
Nutzung, führt das zu einem steuerbaren Nutzungsvorteil 
des Arbeitnehmers. Der Vorteil ist entweder mit der Fahr-
tenbuchmethode oder, wenn kein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch geführt wird, mit der 1%-Regelung zu bewerten. 

Streitfall 1 : Hier stellte die Klägerin, eine Steuerberatungs-
gesellschaft, ihrem Geschäftsführer einen Dienstwagen zur 
Verfügung. Dem Anstellungsvertrag zufolge durfte er den 
Dienstwagen auch privat nutzen. Bei der Lohnsteuer setzte 
die Klägerin für die private Nutzung lediglich eine Kosten-
pauschale an, denn eine private Nutzung des Dienstwa-
gens habe nicht stattgefunden.  

Entscheidung : Dies sahen die Richter des BFH anders: 

� Allein die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den 
Dienstwagen auch privat nutzen zu dürfen, führt beim 
Arbeitnehmer zu einem Vorteil, der als Lohn zu ver-
steuern ist. 

� Ob der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der privaten 
Nutzung Gebrauch macht, ist egal. Der Vorteil in Ge-
stalt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch 
für Privatfahrten nutzen zu dürfen, ist dem Arbeit-
nehmer bereits mit der Überlassung des Fahrzeugs 
zugeflossen. 

� Finanzamt und Finanzgericht konnten daher den 
geldwerten Vorteil aus der Überlassung des Dienst-
wagens für private Zwecke (auch ohne weitere Fest-
stellungen zum Sachverhalt) als Arbeitslohn ansehen. 

Hinweis : Fälle, in denen der Arbeitnehmer den Dienstwa-
gen auch privat nutzen darf, führen beim Arbeitnehmer 
immer zu einem steuerpflichtigen Vorteil – auch wenn er 
das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. Bisher wurde 
die private Nutzung des Fahrzeugs lediglich vermutet, was 
der betroffene Steuerpflichtige unter engen Voraussetzun-
gen widerlegen konnte. Diese Möglichkeit ist nun – zumin-
dest im Lohnsteuerrecht – entfallen. Im Bereich der Ge-
winneinkünfte sollte ein Beweis des Gegenteils demgegen-
über weiterhin möglich sein (z. B. wenn für private Fahrten 
andere Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die mit dem be-
trieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchswert zu ver-
gleichen sind). 

Streitfälle 2, 3, und 4 : Hier hat der BFH (nochmals) verdeut-
licht, dass die 1%-Regelung nur zur Anwendung kommt, 
wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
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tatsächlich einen Dienstwagen arbeitsvertraglich oder doch 
zumindest stillschweigend zur privaten Nutzung überlassen 
hat. Steht dies nicht fest, kann auch der Beweis des ersten 
Anscheins die fehlende Feststellung nicht ersetzen. Dies 
gilt auch für einen angestellten Geschäftsführer eines Fa-
milienunternehmens oder den Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH. Es gibt keinen allgemeinen 
Erfahrungssatz, wonach ein Privatnutzungsverbot nur zum 
Schein ausgesprochen wird oder der (Allein-) Geschäfts-
führer ein Privatnutzungsverbot generell missachtet. Nutzt 
der Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen Pkw 
allerdings unbefugt privat, liegt kein Arbeitslohn, sondern 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Alle Steuerzahler 

Reparaturkosten für Falschbetankung 
abzugsfähig? 
Reparaturkosten, die aufgrund einer Falschbetankung des 
Wagens auf dem Weg zur Arbeit verursacht wurden, sind 
neben der Entfernungspauschale als Werbungskosten 
abziehbar. Dies hat kürzlich das Finanzgericht Niedersach-
sen (FG) entschieden und sich damit gegen die bisherige 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gestellt. 

Streitfall : Der Kläger hatte auf dem Weg zur Arbeit aus 
Versehen Diesel statt Benzin getankt. Als der Motor kurz 
danach „unregelmäßig“ lief, bemerkte er das Unglück. Der 
Schaden wurde repariert, die Versicherung lehnte eine 
Erstattung der Reparaturkosten von rund 4.300 € wegen 
der Sorgfaltspflichtverletzung des Klägers ab. Das Finanz-
amt meinte, neben der Entfernungspauschale seien nur die 
Kosten eines Unfalls zum Werbungskostenabzug zuzulas-
sen. Und die Falschbetankung stelle keinen Unfall dar. 

Entscheidung : Die FG-Richter ließen dagegen einen Ab-
zug der Kosten zu: 

� Bei den strittigen Reparaturkosten handelt es sich um 
außergewöhnliche, nicht durch die Kilometerpausch-
beträge abgegoltene Aufwendungen. 

� Die Pauschbeträge gelten lediglich die normalen, vor-
aussehbaren Kosten des beruflich genutzten Pkw ab. 

� Nicht hierbei berücksichtigt sind Unfallkosten und 
sonstige Kosten, die außergewöhnlich sind und sich 
somit einer Pauschalierung entziehen. 

� Diese Auslegung entspricht dem in den Gesetzesma-
terialien ausreichend klar zum Ausdruck kommenden 
objektivierten Willen des Gesetzesgebers. 

Hinweis : Ob die Entscheidung Bestand haben wird, hängt 
nun vom Bundesfinanzhof ab. Hier ist das Verfahren unter 
dem Aktenzeichen VI R 29/13 anhängig 

Steuererklärung via ELSTER 
Erstellt ein Steuerpflichtiger seine Einkommensteuererklä-
rung elektronisch mit dem ELSTER-Programm und macht 

er versehentlich keine Unterhaltsleistungen für seine be-
dürftige Lebensgefährtin geltend, kann er die spätere Ände-
rung des Einkommensteuerbescheids nur dann erfolgreich 
beantragen, wenn ihn kein grobes Verschulden trifft. Dies 
hängt davon ab, ob die Erläuterungen und der Aufbau des 
ELSTER-Formulars so ausreichend verständlich, klar und 
eindeutig waren, dass ein steuerlicher Laie die Abziehbar-
keit der Unterhaltsleistungen hätte erkennen können. 

Hintergrund : Bemerkt ein Steuerpflichtiger nach Ablauf der 
Einspruchsfrist, dass er bestimmte Aufwendungen verse-
hentlich nicht geltend gemacht hat, kann er die Änderung 
des Steuerbescheids wegen neuer Tatsachen beantragen. 
Eine Änderung zu seinen Gunsten setzt aber voraus, dass 
ihn am nachträglichen Bekanntwerden der neuen Tatsa-
chen kein grobes Verschulden trifft. 

Streitfälle : Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich über 
zwei ähnlich gelagerte Fälle entschieden, in denen die 
Kläger ihre Einkommensteuererklärung mithilfe des      
ELSTER-Programms elektronisch erstellt hatten. Beide 
machten jeweils Unterhaltsleistungen an ihre Lebensge-
fährtin nachträglich als außergewöhnliche Belastungen 
geltend. 

Im ersten Fall  ging es um das Jahr 2006: Kläger war A. Er 
begründete seinen Antrag auf Änderung des Bescheids 
damit, dass er auch bei Durchsicht des Ausdrucks seiner 
Steuererklärung nicht bemerkt habe, dass die Unterhalts-
leistungen fehlten; denn beim Ausdruck der ELSTER-
Steuererklärung würden nur die Felder ausgedruckt, in 
denen er auch Eintragungen vorgenommen habe, nicht 
aber die unausgefüllten Felder. 

Der zweite Fall  betraf das Jahr 2008: Kläger war B. Er 
rügte, dass der Steuererklärungsvordruck im ELSTER-
Programm auf eine Anlage U verweise, in der nur Eltern, 
Großeltern und Kinder als mögliche Unterhaltsempfänger 
aufgeführt seien, nicht aber die Lebensgefährtin. Deshalb 
habe er es versäumt, die Unterhaltszahlungen in der Steu-
ererklärung geltend zu machen. 

Entscheidung : Der BFH wies die Klage des A für das Jahr 
2006 wegen groben Verschuldens ab, gab der Klage des B 
dagegen statt, weil diesen kein grobes Verschulden traf: 

� Eine nachträgliche Änderung des Steuerbescheids 
scheidet bei grobem Verschulden des Steuerpflichti-
gen aus. Als grobes Verschulden gilt Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit; grob fahrlässig handelt, wer die 
Sorgfalt, die ihm persönlich zuzumuten ist, in unge-
wöhnlichem Maße verletzt. 

� Nach diesen Grundsätzen handelte Kläger A bei Er-
stellung seiner Einkommensteuererklärung grob fahr-
lässig. Denn er hat die Zeile 102 des elektronischen 
ELSTER-Vordrucks nicht beachtet, in der nach „Un-
terhalt für bedürftige Personen“ gefragt wurde. In der 
Anleitung zur Einkommensteuererklärung 2006 war 
auch die Mutter eines gemeinsamen Kindes als Bei-
spiel für eine unterhaltsberechtigte Person genannt. A 
hätte daher die Unterhaltsleistungen an seine Le-
bensgefährtin, mit der er ein gemeinsames Kind hat-
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te, in seiner Einkommensteuererklärung geltend ma-
chen können. Sein Verschulden entfiel auch nicht 
dadurch, dass ELSTER keinen vollständigen Aus-
druck der Steuererklärung liefert, sondern letztlich nur 
die Werte und Kennziffern wiedergibt, die zuvor aus-
gefüllt wurden. 

� Kläger B handelte dagegen nicht grob fahrlässig. 
Denn das ELSTER-Formular für 2008 war im Bereich 
der Unterhaltsleistungen unübersichtlich gestaltet, 
und die Erläuterungen waren unvollständig. So ent-
hielt der Hauptvordruck des ELSTER-Formulars an 
der entscheidenden Stelle keine Erläuterungen zur 
Abziehbarkeit von Unterhaltsleistungen, sondern ver-
wies ohne weitere Erläuterungen auf die Anlage U. 
Und hier wurden die gesetzlich unterhaltsberechtigten 
Personen beispielhaft aufgezählt („z.B. Eltern, Groß-
eltern und Kinder”), die Mutter eines gemeinsamen 
Kindes als mögliche Unterhaltsberechtigte jedoch 
nicht genannt. 

Hinweis : Die Urteile machen deutlich, dass es auf die Ein-
zelheiten des Vordrucks und des Erläuterungstextes an-
kommt. Derjenige, der seine Einkommensteuererklärung 
selbst fertigt, sollte in jedem Fall den Steuererklärungsvor-
druck und den Erläuterungstext vollständig durchlesen. 

 MIETRECHT 

Wirksamkeit einer 
Schönheitsreparaturklausel 

Eine formularmäßige Klausel in einem Wohnraummietver-
trag, die den Mieter verpflichtet, sich anteilig an den Kosten 
zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses noch 
nicht fälliger Schönheitsreparaturen zu beteiligen (soge-
nannte Quotenabgeltungsklausel), ist unwirksam, wenn sie 
zur Berechnung der vom Mieter zu tragenden Aufwendun-
gen folgende Regelung vorsieht: „Berechnungsgrundlage 
ist der Kostenvoranschlag eines vom Vermieter auszuwäh-
lenden Malerfachgeschäfts“. 

Hintergrund : Der Zweck einer Quotenabgeltungsklausel 
besteht darin, dem Vermieter, der von dem ausziehenden 
Mieter mangels Fälligkeit der Schönheitsreparaturen nach 
dem Fristenplan keine Endrenovierung verlangen kann, 
wenigstens einen prozentualen Anteil an Renovierungskos-
ten für den Abnutzungszeitraum seit den letzten Schön-
heitsreparaturen während der Mietzeit zu sichern. 

Die genannte Klausel geht allerdings zu weit: 

� Grundsätzlich benachteiligt eine Quotenabgeltungs-
klausel den Mieter nicht. Denn die Abwälzung tur-
nusmäßiger Schönheitsreparaturen während der 
Mietzeit stellt rechtlich und wirtschaftlich einen Teil 
der Gegenleistung des Mieters für die Gebrauchs-

überlassung dar, die er anderenfalls über eine höhere 
Bruttomiete im Voraus abgelten müsste. 

� Bei der inhaltlichen Gestaltung einer solchen Klausel 
ist jedoch auf den Mieter Rücksicht zu nehmen. Die-
sen Anforderungen wird die hier streitige Klausel nicht 
gerecht – sie ist mehrdeutig. Denn sie macht nicht 
deutlich, ob der Kostenvoranschlag nur eine unver-
bindliche Berechnungsgrundlage sein soll oder ob er 
bindende Wirkung mit der Folge haben soll, dass dem 
Mieter Einwendungen abgeschnitten sind. 

� Bei der Inhaltskontrolle mehrdeutiger AGBs ist von 
der kundenfeindlichsten (hier also der zweiten) Aus-
legung auszugehen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Klausel, weil dann der Kostenvoranschlag für die 
Bemessung der Abgeltungsbeträge auch dann ver-
bindlich ist, wenn der vom Vermieter ausgewählte 
Fachbetrieb überhöhte Preise angesetzt hat. 

Hinweis : Bei der Gestaltung einer Quotenabgeltungsklau-
sel ist demnach darauf zu achten, dass der Mieter den 
Kostenvoranschlag uneingeschränkt bestreiten oder ihn 
jedenfalls überprüfen lassen kann, z. B. durch Einholung 
eines eigenen (günstigeren) Kostenvoranschlags. 


